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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.05.1921

Norm

StPO §56

Rechtssatz

Die Vorschrift des § 56 StPO, daß das Verfahren über alle einem Beschuldigten zur Last liegenden strafbaren

Handlungen bei demselben Gerichte gleichzeitig zu führen ist, ist auch dann wirksam, wenn bezüglich einer dieser

strafbaren Handlungen eine bereits rechtskräftige Anklage vorliegt.
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